
7. binet alle Regierungen und Organisationen des und die den Vereinten Nationen angeschlossenen intema-
Systems der Vereinten Nationen, im Rabmen des Möglichen tionalen Institutionen", 
alles zu tun, um sicberzustellen, daß die ständige SouverIInitlit 
der Völker der KoloniaIgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung über ihre natürlichen Ressouroen voll respektiert und 
geschlitzt wird; 

8. fordert die betreffenden Verwaltungsml!cbte 1ItICh
dTfJckllch flIif, witksam.e Maßnahmen zu ergreifen, um das 
unveräußerliche Recht der Völker der Koltmialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregierung auf ihre natürlichen Ressouroen 
sowie Ihr Recht auf Ausübung und Beibehaltung der Verfi1-
gungsgewalt über die kOnftige BtschIießung dieser Ressouroen 
zu sichern und zu garantieren, und ersucht die Verwaltungs
mlichte, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der 
Elgentumsrecbte der Völker dieser Gebiete zu ergreifen; 

9. fordert die betreffenden Verwaltungsmllchte flIif, 
sicherzustellen, daß in den unter ibrer Verwaltung stehenden 
Gebieten keine diskriminierenden und ungerechten Lohn
systeme oder Arbeitsbedingungen bestehen, und in jedem 
Gebiet fIIr alle Einwohner ohne jede Diskriminierung ein 
einheitliches Lobnsystern anzuwenden; 

10. ersucht den Generalsekretllr, die Weltöffentlichkeit 
mit aI1en Ihm zu Gebote stehenden Mitteln auch weiterhin über 
diejenigen Aktivitäten ausländischer wirtschaftlicher und 
sonatiger Interessen zu informieren, welche die Verwirkli
chung der Erk1iirung behindern; 

11. appeUiert an die Massenmedien, die Gewerkschaften 
und die nicbtstaat1ichen OIganisationen sowie an Einzeipers0-
nen, ihre Bemühungen um die volle Verwirk1ichung der 
Erk1iirung fortzusetzen; 

12. beschließt, die Lage in den Kolonialgebieten und den 
Gebieten ohne Selbstregierung auch weiterhin genau zu 
verfolgen, um sichenustellen, daß die gesamte WJrtschafts.. 
tiitigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diverslfizie
rung ibrer Volkswirtschaften im Interesse der autochthonen 
Völker und auf die FIlrderong der wirtscbaftlichen und 
finanziellen Existenzfäbigkeit dieser Gebiete angelegt ist, mit 
dem Ziel, die Ausübung des Rechts auf SeIbstbestimmun und 
Unabhängigkeit durch die Völker dieser Gebiete zu erleichtern 
und zu beschlennigen; 

13. ersucht den Sonderausscbuß fIIr den Stand der 
Verwirk1ichung der Erk1iirung über die Gewährung der 
Unabh\ingigkeit an koloniale Ulnder und Völker, diese Frage 
weiter zu prüfen und der Generalversamm\ung auf ibrer 

. fllnfzigsten Thgung dariIber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsltvmg 
9. Dezember 1994 

49/4L Verwirklichung der Erk1llnmg 6ber die Gewiih
nmg der Unabhllnglgkel~ an koloulale LIInder und 
Völker durch die Sonderorganlsationen und die 
den VereInten Nationen angeschlossenen Interna. 
tionalen lnstItntionen 

Die Generalversammlung, 

1ItICh Behandlung des Punktes "Verwirklichung der 
Erk1llrung über die Gewährung der Unabhlingigkeit an 
koloniale Ulnder und Völker durch die Sonderorganisationen 

sowie noch BeIumdlung der zu diesem Punkt untedneileten 
Berichte des Generalsekretllrs71 und des VbrsilZenden des 
Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirklichnng der 
Erk\iirung über die Gewährung der Unabh1ingigkeit an 
koloniale Li1nder und Völkern, 

1ItICh PrlJfung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirkli
chung der ErIdllrung über die Gewii\mmg der Unabhlingigkeit 
an koloniale Li1nder und Vö1ker", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. D-zember 1960 mit der Erk\lInmg über die GewlIhrung der 
Unabb!lngigkeit an koloniale Ulnder und Völker und Resolu
tion 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 sowie auf alle ihre 
anderen Resolutionen zu diesem Thema, darunter inlJbesondme 
die Resolution 46/181 vom 19. Dezember 1991, mit der sie 
den Aktionspian fiIr die Internationale Dekade zur Beseitigung 
des Kolonialismus'" gebilligt hat, 

eingedenk der einschlägigen Bestimm1mgen in den Sch\uß
dokumenten der aufeinanderfolgenden Konferenzen der 
Staats- und Regierungschefs der nichtgehnndenen Ulnder 
sowie der von der Versammlung der Staats· und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit, dem Südpa
zifischen Forum und der Karibischen Gemeinschaft ver
abscbiedeteo Resolutionen, 

besorgt cIarilber, daß die Ziele der Charta der Vereinten 
Nationen und der Erk\lIrnng noch nicht vollständig erreicht 
worden sind, 

in Anbetracht dessen, daß die große Mehrheit der ver
hleibenden Gebiete ohne Selhstregierung kleine Jnselgebiete 
sind, 

Sowie inAnbetracht dessen, daß die WeItkonferenz über die 
bestandfllhige Entwicklung der kleinen lnse1stanten unter den 
Entwicklungs1i1ndern im Einklang mit ibrer Resolution 481193 
vom 21. Dezember 1993 vom 25. ApriJ bis zum 6. Mai 1994 
in Barbados abgehalten wurde, 

ferner in Anbetracht dessen, daß einige Gebiete ohne 
Selbstregierung an der Konferenz als assoziierte Mitglieder der 
Regionalkommissionen teilgenommen haben, 

unter Hinweis auf die einschlllgigen Resolutionen des 
Ausschusses fiIr Entwicklung und Znsammenarbeit in der 
Karibik betreffend den Zugang der Gebiete ohne Selbst
regierung zu den Programmen des Systems der Vereinten 
Nationen, 

Kenntnis nehmend von der UnterstDtzung, die den Gebieten 
ohne Selbstregierung bisher von bemmmten Sonderorganisa
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, gewährt worden ist, und die Auffassung 
vertretend, daß diese UnterstOtzung entsprel;bend dem drin-
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genden Bedarf der Völker dieser Gebiete an externer Hi1fe Erklllrung Ober die OewlIbrung der Unabhängigkeit an 
weiter ausgebaut werden sollte, kolouiale Länder und Völker Ober seine Konsultationen mit 

betonend, daß die Planung und VerwirklIchung einer 
bestandfl!Irigen Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den 
Gebieten ohne SeIbstregierung aufgrund ihrer beschränkten 
Entwicklungsmöglichkeiten besondere Heransforderungen 
darstellen, mit denen sie ohne die Zusammenarbeit und 
Unterstlltzung der Sonderorganlsationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig 
werden können, 

sowie betonend, daß es wichtig ist, die erforderlichen Mittel 
" zur Finanzierung der umfangreicheren Hilfsprogramme für die 
Völker dieser Gebiete sicherzustellen, und daß in dieser 
Hinsicht die Unterstlltzllng aller großen Finanzierungs.. 
institutionen im System der Vereinten Nationen gewonnen 
werden muß, 

erneut erk1l.lrond, daß es Aufgabe der Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen ist, innerhalb ihres jeweiligen Zustllndigkeits 
alles Erforderliche zu tnn, um die vo1lstllndige DurchfIIhrung 
der Resolution 1514 (XV) der "Generalversammlung und 
anderer einscblllgiger Resolutionen der vereinten Nationen 
ohne weitere Verzögerungen sicherzustellen, insbesondere 
derjenigen Resolutionen, die sich auf die Gewährung von 
Untetsllllzung an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung 
beziehen, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Organisation der 
afrikanischen Einheit, das Slldpazüische Forum und die 
Kan'bische Gemeinscbaftsowie andere Regiona1organisationen 
für die fortgesetzte Unterstiltzung und Hilfe, die sie den 
SonderoIganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht gewIIhrt 
haben, 

ihrer Oberzeugung Ausdruck verleihend, daß engere 
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisatio
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und den Regionalorganisationen sowie untereinander 
mit dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von HiIfs.. 
progtilDlll1en für die betroffenen Völker zu erleichtern. 

eingedenk dessen, daß es unbedingt notwendig ist, die auf 
die Durchff1htung der verschiedenen Beschlllsse der Vereinten 
Nationen zur Bntkolouialisierung gerichtete Tlltigkeit der 
Sonderorganlsatonen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen laufend weiterzuverfoigen, 

in Anbetracht der l!uBerst instabilen Volkswirtschaften der 
kleinen Jnselgebiete unter den Gebieten ohne Selbstregierung 
und ihrer Anfllliigkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, 
Zyklone und das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter 
Hinweis auf ihre einscblllgigen Resolutionen, insbesondere 
Resolution 47/189 vom 22. Dezember 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/22 vom 
25. November 1992 Ober die Zusammenarbeit und Koordinie
rung der Sonderorganisationen und der den Vereinten Natio
nen angeschlossenen internationalen Institutionen bei der 
Gewährung von Hi1fe an die Gebiete ohne Selbstregierung, 

I. nimmt Kenntnis von dem BerIcht des Vorsitzenden des 
"Sonderansschusses für den Stand der VerwirklIchung der 

dem"Präsidenten des Wirtschafts.. und Sozialrals und macht 
sich die sich daraus ergebenden Feststellungen und Anregun
gen zu eigen74

; 

2. empfiehlt, daß sich alle Staaten in den Sonderorganisa
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen verstlIrkt darum bemühen, die vollständige und 
wirksame Verwirklichung der Erklllrung Ober die Gewährung 
der Unabhängigkeit an kolouiale Länder und Völker und 
anderer einscblllgiger Resolutionen der Vereinten Nationen 
sicherzustellen; 

3. erklIJrt erneut, daß sich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der 
Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur vollstllndigen, 
ohne weitere Verzögerungen erfolgenden Verwirklichung der 
Erklllrung Ober die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker und aller anderen einschlägigen 
Resolutionen der Generalversamm1ung beizutragen, auch 
weiterhin von den Resolutionen der Vereinten Nationen zu 
dieser Frage 1eiten lassen sollen; 

4. erkllJrt m4Jeniem erneut, daß die Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung nach Ausllbung ihres Rechts auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit durch die Generalversamm
lung; den Sicherheitsrat und andere Organe der Vereinten 
Nationen folgerichtig bedingt, daß diesen Völkern jede 
geeignete Hi1fe gewlihtt wird; 

5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der vereinten Nationen, die 
hinsichtlich der Durchfilhrung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten 
Nationen und den regionalen und subregionaleo 0rganisatio
nen zusammenarbeiten, und fordert alle Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen nachdrilcklIch auf, die vo1lstllndige und zilgige 
Durchfilhrung der einscblllgigen Bestimmungen dieser 
Resulutionen zu beschleunigen; 

6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
internationale und regionale Organisationen, die Bedingungen 
in jedem Gebiet genau zu prOfen, damit geeignete Maßnahmen 
zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen Fort,. 
schtitts dieser Gebiete getroffen werden können; 

7. ersucht die Sonderorganisationen und die den Ver
einten Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen 
sowie die regionalen Organisationen m4Jerdem, im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandnts die bestehenden Unters!lltzungs
maßnabmen zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme 
für die verbliebenen Treuhnndgebiete und Gebiete ohne 
Selbstregierung zu erarbeiten, mit dem Ziel, den wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt in diesen Gebieten zu beschleuni
gen; 

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationenj'erner, bei 
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der Erstellung ihrer Hilfsprogmmme die untet dem TItel 
"CbaUenges and oppottunities: a sttategic framewotk" (Her
ausforderungen und Möglicbkeiten: ein strategischer Rabmen) 
~ten~~genund~ungender 
im Juni 1990 in New York !!bgehaltenen 'Thgung von 
Regierungssachverstlindigen der Inse1staaten untet den Bot
wicklungslllndem sowie von Gebetllindem und -organisatio
nen" gebl1brend zu betllcksichtigen: 

9. ersucht die Sonderorganisatonen, das von der 
Weltkonferenz aber die bestandfllbige Entwicklung der kleinen 
Jnse1staaten untet den Entwicklungsillndern ver!!bscbiedete 
Aktionsprogramm fflr die bestsndfiibige Botwickl~ der 
kleinen Tnse1staate11 unter den Botwicklungsllindem· ZI1 

. berilcksicbtigen, insbesondere was seine Anwendung auf die 
kleinen Jnse1staaten untet den Gebieten oboe Selbstregierung 
anbelangt; 

10. fordert die Sonderorganisatonen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklkh 
auf, Progmmme zu erstellen, welche die bestandfIIbige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten untet den Gebieten oboe 
Selbstregierung untetstfItzen, und Maßn!!bmen zu etgteifen, 
die sie in die Lage versetzen, Umweltverllndenmgen witksam, 
kreativ und auf Dauer ZI1 bewlUtigen und die Auswirkungen 
auf die Meeres- und Kllstemessourcen ZI1 mildem und ihre 
GeflIbtdung zu vermindern; 

11. fordert die Leitet der Sonderorganisationen und 
anderen Otgtmisationen des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrllcklkh auf, in aktiver zusammenarbeit mit den in 
Betracht kommenden RegiOD!!lorganisationen konkrete Vor· 
scbliige zur vo11inbaItllchen Durchfllbtung der einschiligigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen auszuarbeiten und ihren 
Leitungsgremien und beschluBfassenden Organen diese VOl
scbllige vorrangig zu untetbreiten: 

12. empfiehlt den Leitern der Weltbank und des Intetna
tIonalen Wäbnmgsfonds, die Aufmerk!!amkeit ihrer Leitungs

. gremien auf diese Resolution zu lenken und die Einfi!bnmg 
flexibler Verfabren ZU1 Ausarbeitung gezieltet Programme fflr 
die Völker der 1'reobandgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung zu erwägen; 

13. fordert die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklkh 
auf, in die 'IlIgesordnung der ordentllchen 'Thgungen ihrer 
Leitungsgremien, soweit nicht bereits geschehen, einen 
eigenen Tagesordnungspunkt betreffend die von ihnen 
erzielten Fortschritte bei der Durchfllbtung der Resolution 
1514 (XV) und anderer einscblligiger Resolutionen der Ver
einten Nationen aufzunehmen; 

14. begriifJt es, daß das Botwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen bei der Wahrung einer engen Verbindung 
zwischen den Sonderorganisationen und anderen Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie bei der 
Gewlibrung von Unterstlltzung an die Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung auch weitetbin initiativ liitig ist, und fordert 
die ausfIlbrenden Organe der Sonderorganisationen und 
anderen Otgtmisationen des Systems der Vereinten Nationen 
auf, Beitriige ZI1 den Sofortbi1fe... Normallsierungs- und 
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Wiederaufbaubemllhungen in den von Naturkatasttophen 
betroffenen Gebieten ohne Selbstregienmg in Erwägung zu 
ziehen und sich hinsichtlich ihrer Rolle bei der VorbcIeltung 
auf Katastrophen, der Katastrophenmilderung, den Antwort
maßnahmen sowie der Schadensbeseitigwlg von dem Aktlons
programm fflr die bestandfIIbige Entwicklung der kleinen 
Inse1staaten unter den Bntwicklungslllndem leiten zu lassen, 
und dabei die Brgebnisse der Internationalen Dekade fflr 
Katastrophenvorbeugung zu berilcksicbtigen; 

15. ermutigt die Gebiete ohne Selbslregierung, Mal\
nahmen zur Scbaflimg undIoder Stlirkung von lDstitutionen 
und Politiken zu mgreifen. die auf die VorbcIeitung auf 
Katastrophen und deren BewlUtigung ausgerichtet sind; 

16. fordert die beneffenden Verwaltungsmllclrte 1IIlCh
drllcklich auf, die Thjlnahme der Vertreter der Regierungen 
von 1l:eubandgebieten und Gebieten ohne Selbstregierung an 
den einscbUlgigen Thgungen und Konferenzen der jeweiligen 
Organisationen zu erJeichtem, damit diese Gebiete aus den 
entsprechenden Aktivitäten der Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
den größlin6glichen Nutzen ziehen können; 

17. empfiehlt allen Regierungen, sich in den Sonder
organisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, deren Mitglied sie sind, w,slihkt darum 
ZI1 bemOben, die vollständige und effektive Durchfllbtung der 
Resolution 1514 (XV) und anderer einscblligiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen sicherzustellen und in diesem Zu
sammenhang der Frage der Gewiibrung von Nothilfe an die 
Völker der Treobandgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung Vorrang einzurIlumen; 

18. ersucht den GeneraIsekreIih die Sonderorganisat 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen auch weiterbin bei der Ausarbeitung geeignetet 
MaBnsbmen zur DutcbfIlbnmg der einscblligigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen ZI1 untetstfltzen und mit Hilfe der 
genannten Organisationen einen Bericht zur Vorlage bei den 
zuständigen Organen ZI1 erstellen, in dem die seit der Ver
öffentlichung seines Ietzten Berichts ergriffenen :Ma8nalnnen 
zur Durchfllbtung der einscblilgigen Resolutionen, ein
scbließllcb dieser Resolution, erlllutert werden; 

19. spricht dem WJrtscbafts- und SoziaIrat lIue An
erkennung aus fflr seine Aussprache" und seine Resolution 
1994137 vorn 29. Julll994 zu dieser Frage und ersucht ihn, im 
Benehmen mit dem SonderausschuB auch weiterbin geeignete 
MaBIl!Ibmen ZU1 Koordinlenmg der Politiken und Tätigkeiten 
der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen ZU1 Durchfllbtung der 
einscblligigen Resolutionen der Generalversammlung zu 
erwägen; 

20. ersucht die Sonderorganisatonen, dem Generalsekre
tär regelmli8ig aber die Durchfllbtung dieser Resolution 
Bericht zu etstatten; 

21. ersucht den GeneralsekretII, diese Resolution den 
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisatonen 
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen intema-
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tionalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die 
erforderlichen Maßnahmen zur Durcbfflbrung dieser Resolu
tion treffen können, und ersucht den Generalsekretär außer
dem, der Generalversamm1ung auf ihrer fiInfzigsten Thgung 
lIber die Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu eIstatten: 

22. ersucht den Sonderallsschuß, diese Frage auch 
weiterhin ZU prüfen und der Generalversamm1ung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung dariIber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsilvmg 
9. Dezember 1994 

4"42. Von den MitglIedstaaten angebotene Studien. und 
AusbDdnngsil .. 'lgIIehkelten ftIr EInwohner der Ge
biete ohne Selbstregieruug 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/48 vom 10. Dezember 
1993, 

nach Priifung des gemllß ihrer Resolution 84S (IX) vom 
22. NovemheI 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs 
lIber von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsm6fichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung , 

Im BewqfJtseIn der Bedeutung, die der Förderung des 
bi1dungsmliBigen Fortschtitts der Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung zukommt, 

fest davon Uberzeugt, daß es sehr wichtig ist, auch weiter
. hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser 
Angehcte zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Sch6ler 
und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an 
Bildungs- und Ausbi1dungsbilfe gedeckt werden kann, sowie 
die Auffassung _Iletend, daß Schüler und Studenten in 
diesen Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angehcte zu 
nutzen, 

1. nimmt den Bericht des Generalsekretärs z.ur Kenntnis; 

2. dankt deqjenjgen Mitg1iedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfl1gung 
gestellt haben; 

3. blltet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen 
Gebiete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabblingig
!reit erlangt haben, jetzt und auch Idlnftig großzügig Studien
und Ausbi1dungsmöglichkeiten anzubieten und den Idlnftigen 
Schfllern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur 
Verfl1gung zu stellen; 

4. fordert die Verwaltungsml!chte nachdrfJckllch fJIif, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame 
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von 
Informetionen lIber die von den Staaten angebotenen Studien
und Ausbildungsmögllchkeiten zu treffen und alle notwendi
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schöler und 
Studenten diese Angebote nutzen können; 

S. BmlChtdenGeneralsekretär,derGeneralversannnlung 
auf ihrer fDnfzigsten Thgung IlheI die Durcltt'ilbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten; 

" A149/413. 

6. lenkt die Arifmerksamkelt des Sonderausschnsses für 
den Stand der Verwirklichung der Erk1iirung lIber die GewIIh· 
rung der Unabblingigkeit an koloniale Länder und Völker auf 
diese Resolution. 

83. PlenDniIt.ung 
9. Dezember 1994 

4"43. Die Situation In den bese1zteu GebIeten ~ 

Die Generalversammlung, 

In Bekrilftigung der einschlägigen Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, insbesondere des Grundsatzes der 
UnzullIssigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

betonend, wie wichtig die Bemllhungen om die WJederher
stellung des Friedens im gesamten Hoheitsgebiet der RepubIlk 
Kroatien sowie um die Erhaltung der territoria1en Unversebrt
heit Kroatiens innerhalb der international anerkannten Grenzen 
sind; und in dieser Hinsicht betonend, daß die Gebiete, die 
Schutzzonen der Vereinten Nationen bilden, feste Bestandteile 
des Hoheitsgebiets der Republik sind, 

hiJchst beunruhl.gt und besorgt darI1heI, daß die in den 
serbisch kontrollierten Teilen Kroatiens herrschende Lage de 
facto einen Besetzungszustand von ThiIen des souverllnen 
kroatischen Hoheitsgebiets erm6g1icht und fOrdert und somit 
eine ernste Gefahr für die Souverilnitiit und territoriale Un
versebrtheit der Republik Kroatien darstellt, 

die verabscheuungswiirdigen Politiken und Praktiken der 
ethnischen Slluberung und deren Folgen sowie alle anderen 
Verstöße gegen das humanitllre Völketrecht verwerfend, 

betonend, daß die serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens 
unter der strikten Aufsicht der internationalen Clemeinschaft 
friedlich wieder dem Rest des Landes eingegliedert werden 
milssen, 

sowie betonend, wie wichtig es ist, daß alle Staaten in der 
Region des ehema1igen Jugos1awien die internationalen 
Grenzen gegenseitig anerkeunen, und unter Hinweis auf alle 
einschlligigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu dieser Frage, 

1. bekundet Ihre Entschlossenheit, die Achtung der 
Souverilnitiit und territorialen Unversebrtheit der RepubIlk 
Krmitien zu gewllbrleisten; 

2. fordert alle Paneien, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), fJIif, allen Resolutio
nen des Sicherheitsrats betleffend die Sitoation in Kroatien 
uneingeschränkt Folge zu leisten und die territoriale Un
versebrtheit Kroatiens genauestens zu achten, und gelangt in 
dieser Hinsicht zu dem Schluß, daß ihre auf die Integration der 
besetzten Gebiete Kroatiens in das Verwaltungs.., MilltIIr-. 
Bildungs-, Verkehrs- und Kommunikationss der Bundes
republik gerichteten Aktivitliten unrechtmllßig und null und 
nichtig sind und sofort eingestellt werden mlIssen; 

3. ersucht die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro), den selbsternannten Behörden in den serbisch 
konIIollierten 'lbi1en Kroatiens ab sofort keinerlei militiIrische 
und logistische Unterstiltzung mehr zu gewilhren; 

4. verurteilt die selbsternannten serbischen Behörden in 
den serbisch kontrollierten Gebieten Kroatiens entichleden 




